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Föderalismus in der Stiftungsgesetzgebung 

Mit der bundesgesetzlichen 
Modernisierung des Stiftungs-
rechts am 1.9.2002 sollte eine 
stiftungsgesetzliche Epoche zu 
Ende gehen, die laut ihrer Kri-
tiker vom polizeistaatlichen 
Obrigkeitsdenken bestimmt 
und der Entwicklung des Stif-
tungswesens hinderlich gewe-
sen ist. Immerhin konnte man 
der bis dahin geltenden Geset-
zeslage zugute halten, dass sie 
den Neugründungen keines-
wegs im Wege stand. So wur-

den ausweislich der statistischen Angaben des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen im Jahre 2001 829 selbstän-
dige Stiftungen des bürgerlichen Rechts errichtet. In den 
Folgejahren – unter Geltung des neuen Bundesrechts – 
waren es kaum mehr, vereinzelt sogar weniger. Darüber 
hinaus blickte man bis zur bundesgesetzlichen Modernisie-
rung auf eine im Großen und Ganzen miteinander harmo-
nierende Landesgesetzgebung, die in dem ihr zugewiese-
nen Kompetenzrahmen in vielen Bereichen einheitliche 
Züge aufwies. Ihre Befürworter sprachen von verlässli-
chen und kalkulierbaren Rechtsquellen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Betrachtet man im Nachgang zur bundesgesetzlichen Mo-
dernisierung und dem ihr korrespondierenden landesge-
setzlichen Änderungs- und Anpassungsbedarf die stif-
tungsgesetzliche Entwicklung auf der Länderebene, stellt 
sich die Frage, ob die gewollte gesetzliche Optimierung 
gelungen ist. Festzustellen ist zunächst, dass der im 
Grundsatz bewährte Gleichschritt der Länder nicht mehr 
aufrechterhalten worden ist. Manche Bundesländer haben 
nur die unbedingt notwendige Anpassung an das Bundes-
recht vorgenommen; andere haben neue Wege beschritten 
und sich eine deutliche Stärkung der Stiftungsautonomie 
zum Ziel gesetzt (z.B. Rheinland-Pfalz). Wiederum Dritte 
wie Nordrhein-Westfalen haben aus inhaltlicher, systema-
tischer und handwerklicher Sicht nicht den Qualitätsstan-
dard ihres alten Stiftungsgesetzes halten können und damit 
die Stiftungspraxis in manche Bedrängnis gebracht. Einen 
mutigen Schritt hat Mecklenburg-Vorpommern gewagt, 
das unter Wahrung der stiftungsrechtlichen Grundideen 
sein Gesetz auf das unbedingt Notwendige verschlankt hat. 
 
Föderalismus kann demnach mehrgesichtig sein. Er lässt 
Einheitlichkeit ebenso wie Vielfalt zu. Spiegelbild dessen, 
was gesetzlich tauglich und was weniger geeignet ist, ist 
die Stiftungspraxis. Sie kann die Landesgesetzgeber bestä-
tigen oder für die Zukunft weitere Anregungen geben. 

Dr. Bernd Andrick (Herausgeber) 
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